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Mit offenen Augen!

Damals bei der Scheidung der Eltern, es sind erst
wenige Jahre her, mussten die drei Geschwister
von einem Tag auf den andern untergebracht werden.

Der zuständige Jugendfürsorger fand bei der
Leitung eines Erziehungsheimes Verständnis und
durfte alle drei Kinder in die Obhut des Heimes
geben. So blieben sie beieinander und hatten nicht
das Gefühl, völlig aus ihrer Familie herausgerissen
zu sein. Dies übrigens auch deshalb nicht, weil sie
ihre Ferien regelmässig beim Grossvater verbringen

durften, was immer auch mit Besuchen bei
Vater und Mutter verbunden war.
Zwei Jahre später anerboten sich Verwandte, die
drei Kinder zu sich zu nehmen. Nach Prüfung des
Vorschlages kam es zur Züglete. Die Leute gaben
sich riesig Mühe, die Kinder schulisch und erzieherisch

vorwärts zu bringen. Leider fanden sie bei
den Eltern und beim Grossvater wenig Verständnis,

so dass es dauernd zu Differenzen und
Unstimmigkeiten kam. Die Auffassung darüber, wie die
Kinder erzogen werden sollten, was ihnen in der
Freizeit zu bieten sei, auf was alles sie lernen sollten

zu verzichten, gingen derart auseinander, dass
das Pflegeverhältnis gelöst werden musste. Es war
uns klar, dass kein neuer Versuch bei Pflegeeltern
gewagt werden durfte, weil die Einstellung der
Angehörigen eine erspriessliche Zusammenarbeit
mit den Ersatzeltern einfach unmöglich machte.
Deshalb begrüssten wir es, dass die Leiter von zwei
Erziehungsheimen bereit waren, die Kinder aufzu-
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